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Information 
 
Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2): Information Nr. 16 
 
 
Die Arbeitshilfe Gemeindefinanzen wird um das Kapitel «Konsolidierung» ergänzt. Es ist das siebte 
und damit das letzte noch offene Kapitel der Arbeitshilfe. Diese ist somit vollständig.  
 
Das Kapitel 2 «Erläuterungen zu den gesetzlichen Grundlagen» wurde überarbeitet. Zur Hauptsache 
handelt es sich um redaktionelle Anpassungen. Das Kapitel Spezialfinanzierungen (2.7.1) weist eine 
komplett neue Gliederung auf.  
 
Im Kapitel 4 wurden die Kontierungsangaben zum Finanz- und Lastenausgleich sowie das Buchungsbei-
spiel Nr. 13.4 «Sozialhilfe-Abrechnung» angepasst und ergänzt. 
 
Zum Buchungsbeispiel 16.4 «Familienergänzende Kinderbetreuung mit Betreuungsgutscheinen» geben 
wir die Information des Amtes für Integration und Soziales weiter. 
 
Die aktualisierten Unterlagen stehen im Internet zur Verfügung, ebenfalls das Gesamtdokument. Siehe 
www.be.ch/hrm2 unter «Arbeitshilfe». Es findet kein Papierversand statt.  

1. Kapitel 7, Konsolidierung 

Die rechtlichen Grundlagen zur Konsolidierung1 bestehen bereits seit längerem und sind nicht geändert 
worden. Die Konsolidierung ist für Sonderrechnungen (eigener Rechnungskreis für eine Gemeindeauf-
gabe) zwingend vorgesehen. Bei Gemeindeunternehmen mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit (Anstal-
ten) ist die Konsolidierung freiwillig. Das Kapitel 7 erläutert die beiden Arten der Konsolidierung (Vollkon-
solidierung und Equity-Methode) sowie die Vorgehensweise.  

 
 
1 Art. 65 ff Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11) 
  Art. 95 Gemeindeverordnung (GV, BSG 170.111) 
  Art. 33 ff Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV, BSG 170.511) 
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2. Kapitel 2, Erläuterungen zu den gesetzlichen Bestimmungen 

Mit der Anwendung in der Praxis und aufgrund von geänderten rechtlichen Bestimmungen (bspw. Mehr-
wertabschöpfung nach neuem Recht) ist das Kapitel 2 überarbeitet worden. Insbesondere angepasst 
wurde das Kapitel 2.7.1 über die Spezialfinanzierungen. Das detaillierte Änderungsprotokoll ist unter fol-
gendem Link abrufbar: Änderungsprotokoll (Gemeinden) Direktion für Inneres und Justiz - Kanton Bern  

3. Kapitel 4, Buchungsbeispiele 

Die Buchungsbeispiele 13.3 «Kontierung Finanz- und Lastenausgleich» und 13.4 «Sozialhilfe-Abrech-
nung» wurden angepasst.  
 
Bei der Kontierung Finanz- und Lastenausgleich fallen die Konten für «Bonus/Malus» sowie «Private 
Mandatstragende» weg. Bitte beachten Sie zudem, dass die Unterkontonummern, wo angegeben, ver-
bindlich sind. Sie müssen exakt so im Kontenrahmen der Gemeinde erfasst werden, damit die Auswer-
tungen und Berechnung von Kennzahlen korrekt erfolgen. 
 
Im Buchungsbeispiel zur Sozialhilfe-Abrechnung wurde die periodengerechte Abgrenzung der Aufwen-
dungen dargestellt. Die Methode ohne periodengerechte Abgrenzung ist jedoch nach wie vor zulässig 
und wird im Buchungsbeispiel unter «Fall 2» abgebildet. 
 
Die Berechnungen des Selbstbehalts der Gemeinden (Anteil 20 %) im Buchungsbeispiel 16.4 für die Fa-
milienergänzende Kinderbetreuung mit Betreuungsgutscheinen entsprechen aktuell nicht den effek-
tiven Berechnungen in KiBon. Per 1.1. 2022 wird der Selbstbehalt neu aufgrund der effektiven Aufwen-
dungen berechnet und das Buchungsbeispiel wird ab nächstem Jahr mit der Berechnung in KiBon über-
einstimmen. Die zuständige Abteilung Familie und Gesellschaft des Amts für Integration und Soziales 
der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion wird die Gemeinden im Dezember umfassend über 
das Thema im Zusammenhang mit der Lastenausgleichsabrechnung informieren.  

4. Publikation und Auskunft 

Alle Änderungen sind im Internet unter www.be.ch/hrm2 unter «Arbeitshilfen» publiziert. 
 
Für Auskünfte oder für die Beantwortung von spezifischen Fragen stehen den Gemeinden die für sie zu-
ständigen Sachbearbeitenden2 jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 

Amt für Gemeinden und Raumordnung 
 
 
Abteilung Gemeinden 
Fachbereich Gemeindefinanzen 

 

 
 
2 Sachbearbeitersuche: https://www.gemeinden.dij.be.ch/de/start/ueberuns/sachbearbeitersuche.html 
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